
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER
Schwyz  Obwalden  Nidwalden

Erledigungsarten

Erledigungsarten Zugangsgesuch

Formell

ungenügende 
Angaben

§ 5 Abs. 3 und 4 VÖDSG:
Frist zur Nachlieferung
unbenutzt verstrichen

Gesuch gilt als zurück-
gezogen

§ 35 Abs. 1 ÖDSG:
Weder Verfügung noch
Schlichtungsverfahren
verlangt:

Gesuch gilt als erledigt

Verzicht 
Stellungnahme

Materiell

positiver
Entscheid

Zugang gemäss 
Antrag

Schlichtungs-
verfahren

§ 34 ÖDSG:
-Schlichtung 

erfolgreich:
Ablehnung
Einschränkung
Aufschub

Erlass einer 
Verfügung

§ 35 Abs. 2 ÖDSG:
- Verfügung verlangt
- Schlichtungs-

Verfahren erfolglos
Ablehnung
Einschränkung
Aufschub


